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Informationen zu Eheschliessungen am Sitz des Zivilstandsamts  
Basel-Stadt (Rittergasse 11) 
 
Liebe zukünftige Eheleute 
 

Es freut uns sehr, dass Sie sich auf dem Zivilstandsamt Basel-Stadt das Jawort geben möchten. 

Mit der Einhaltung nachfolgender Punkte helfen Sie mit, dass die Trauung für alle zu einem un-

vergesslichen und freudigen Ereignis wird. 
 

Die Verlobten sind dafür besorgt, dass alle Gäste über die untenstehenden Vorgaben infor-

miert sind. 
 

 Die Verlobten und Trauzeugen müssen an der Trauung einen amtlichen Identitätsnachweis 

vorlegen (Reisepass oder Identitätskarte). 

 Die Zahl der teilnehmenden Personen ist begrenzt. Es sind Sitzplätze für 23 Personen vorhan-

den (inkl. Verlobte und Trauzeugen). Pro Trauung sind maximal 40 Personen zugelassen. 

 Die Verlobten, Trauzeugen und Gäste werden gebeten, sich zehn Minuten vor der Trauung im 

Warteraum (EG) einzufinden. Bei verspätetem Erscheinen kann die Durchführung der 

Trauung nicht mehr garantiert werden! 

 Barrierefreiheit: Wer Unterstützung beim Zutritt zum Gebäude benötigt, kann sich während der 

Öffnungszeiten über die Klingel bei den Mitarbeitenden des Zivilstandsamts melden. Die Klin-

gel befindet sich links neben dem Haupteingang. 

 Das Streuen von Reis, Konfetti, Papier- oder Plastikherzen, Alustreifen oder anderem 

Streugut ist inner- und ausserhalb (Gasse und Garten) des Zivilstandsamts verboten. 

 Öffentliche Parkplätze sind weder beim Zivilstandsamt noch in dessen näherer Umgebung vor-

handen. Die Parkhäuser Kunstmuseum, Anfos, Drachencenter und Elisabethen sind am bes-

ten zu erreichen. Bitte beachten Sie die Regeln für die Zufahrt zur Kernzone Innenstadt. 

 Tiere haben im ganzen Amtsgebäude keinen Zutritt. Das Freilassen von Tauben im Vorgarten 

des Zivilstandsamts ist untersagt. 

 Das Musizieren im Gebäude und Garten ist nur mit Bewilligung des Zivilstandsamts erlaubt. 

 Für Fotos sowie einen kleinen Apéro (kein Catering!) steht Ihnen der Vorgarten zur Verfü-

gung. Konsumieren von Getränken / Esswaren innerhalb des Gebäudes ist nicht gestattet.  

 Bitte helfen Sie mit, die Umgebung des Zivilstandsamts ordentlich und sauber zu halten. Neh-

men Sie Abfälle, zum Beispiel vom mitgebrachten Apéro, mit. 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: ehen@jsd.bs.ch 
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